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 Umsetzungsstand des audit berufundfamilie in den nachgeordneten Behörden
 der Bundesministerien

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Eine  bessere  Vereinbarkeit  von  Familie  und  Beruf  ist  die  wichtigste  Aufgabe
 verlässlicher  Familienpolitik.  Das  konstatiert  auch  die  jüngste  Untersuchung
 des  Allensbach-Instituts  im  Auftrag  des  Bundesministeriums  für  Familie,
 Senioren,  Frauen  und  Jugend  im  September  2011  („Monitor  Familienleben
 2011“).  Bereits  im  Koalitionsvertrag  zwischen  CDU,  CSU  und  FDP  ver-
 ankerte  die  Bundesregierung  ihr  Engagement  für  „familienfreundliche  und
 flexible  Arbeitszeitmodelle“  und  versprach  eine  „bessere  Vereinbarkeit  von
 Familie und Ausbildung [zu] erreichen.“

 Dieses  Ziel  sollte  nicht  nur  für  privatwirtschaftliche  Unternehmen,  sondern
 auch  für  die  Bundesregierung  und  ihre  nachgeordneten  Behörden  selbst
 gelten,  die  bei  der  Vereinbarkeit  von  Familie  und  Beruf  mit  gutem  Beispiel
 vorangehen  sollten.  In  Bundesministerien  und  nachgeordneten  Behörden  sind
 rund  270  000  Personen  beschäftigt  (Antwort  der  Bundesregierung  auf  die
 Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 17/1385).

 Ein  geeignetes  strategisches  Managementinstrument,  das  dazu  dient,  familien-
 bewusste  Personalpolitik  nachhaltig  umzusetzen  und  somit  die  Vereinbarkeit
 von  Familie  und  Beruf  zu  ermöglichen  ist  das  audit  berufundfamilie  der  Ge-
 meinnützigen  Hertie-Stiftung.  Die  Schirmherrschaft  für  das  audit  berufund-
 familie  haben  das  Bundesministerium  für  Familie,  Senioren,  Frauen  und
 Jugend  sowie  das  Bundesministerium  für  Wirtschaft  und  Technologie  über-
 nommen.  Das  Audit  unterstützt  Arbeitgeberinnen  und  Arbeitgeber  darin,
 familienbewusste  Personalpolitik  nachhaltig  und  wirkungsvoll  umzusetzen.
 Bei  dem  audit  berufundfamilie  werden  nicht  nur  bereits  umgesetzte  Maß-
 nahmen  begutachtet,  sondern  auch  das  betriebsspezifische  Entwicklungs-
 potenzial  aufgezeigt,  Verbesserungsmaßnahmen  erarbeitet  und  weiterführende
 Zielvorgaben  entwickelt,  die  in  einer  verbindlichen  Zielvereinbarung  doku-
 mentiert  und  in  einem  Zeitraum  von  drei  Jahren  nach  der  Auditierung  umge-
 setzt werden.
 Die  Antwort  wurde  namens  der  Bundesregierung  mit  Schreiben  des  Bundesministeriums  für  Familie,  Senioren,  Frauen  und
 Jugend vom 19. Oktober 2011 übermittelt.
 Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
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Vo r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g

 Familienfreundliche  Arbeitsbedingungen  sind  eine  entscheidende  Voraus-
 setzung  dafür,  dass  Beschäftigte  mit  Kindern  oder  pflegebedürftigen  Angehöri-
 gen  Beruf  und  Familie  besser  miteinander  vereinbaren  können.  In  Umsetzung
 des  Kabinettsbeschlusses  vom  20.  August  2008  haben  alle  Bundesministerien,
 das  Bundeskanzleramt  sowie  das  Presse-  und  Informationsamt  der  Bundes-
 regierung  das  audit  berufundfamilie  durchgeführt  und  sich  als  familienbe-
 wusste  Arbeitgeber  zertifizieren  lassen.  Darüber  hinaus  haben  bereits  zahl-
 reiche  weitere  Bundesbehörden,  Bundesgerichte  und  Bundesanstalten  das  audit
 berufundfamilie durchlaufen oder sind in der konkreten Planungsphase.

 Auch  in  den  Behörden,  die  derzeit  nicht  planen,  ein  formales  Zertifizierungs-
 verfahren  durchzuführen,  werden  zahlreiche  Maßnahmen  einer  familienbe-
 wussten  Personalpolitik  umgesetzt,  die  die  Beschäftigten  bei  der  Vereinbarkeit
 von Beruf und Familie unterstützen.

 Die  Antworten  zu  den  einzelnen  Bundesministerien  und  den  ihnen  zugeordne-
 ten Behörden sind den beigefügten Ressort-Tabellenblättern zu entnehmen.

 Fragen 2, 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51, 58, 65, 72, 79, 86, 93, 100:

 Aus  welchem  Grund  haben  Behörden,  die  ein  solches  Verfahren  noch  nicht
 durchlaufen haben, dies bisher noch nicht getan?

 Die  Fragen  werden  aufgrund  des  Sachzusammenhangs  gemeinsam  beantwortet.

 Die  Bundesregierung  hat  sich  durch  die  Auditierung  ausdrücklich  zum  hohen
 Stellenwert  einer  familienbewussten  Personalpolitik  bekannt.  Der  hohe  Stellen-
 wert  hat  auch  Geltung  für  alle  nachgeordneten  Bereiche  der  Bundesministerien.
 Dies  zeigt  sich  darin,  dass  in  den  Dienststellen/Behörden  des  nachgeordneten
 Bereichs  bereits  jetzt  zahlreiche  Maßnahmen  zur  Verbesserung  der  Vereinbar-
 keit  von  Beruf  und  Familie  umgesetzt  werden.  Diese  profitieren  dabei  von  den
 Erfahrungen,  die  die  Bundesministerien  im  Rahmen  des  Auditierungsprozesses
 gewonnen  haben.  Bei  den  Dienststellen/Behörden,  die  bisher  kein  eigenstän-
 diges  Auditierungsverfahren  durchlaufen  haben,  sind  zumeist  die  knappen
 personellen  und  finanziellen  Ressourcen  die  bestimmenden  Gründe.  Darüber
 hinaus  bestehen  in  einigen  Behörden  weitere,  spezifische  Gründe,  die  den
 beigefügten Ressort-Tabellenblättern zu entnehmen sind.

 Allgemeine Hinweise zur Beantwortung der Kleinen Anfrage:

 Es  wird  darauf  hingewiesen,  dass  es  sich  bei  der  Künstlersozialkasse  um  eine
 Abteilung der Unfallkasse des Bundes (UK-Bund) handelt.

 Die  Deutsche  gesetzliche  Unfallversicherung  e.  V.  und  der  Spitzenverband  der
 landwirtschaftlichen  Sozialversicherung  (LSV-SPV)  sind  Spitzenverbände  bun-
 desunmittelbarer  Sozialversicherungsträger.  Die  Zusatzversorgungskasse  und
 Zusatzversorgungswerk  für  Arbeitnehmer  in  der  Land-  und  Forstwirtschaft
 (ZLA/ZLF)  ist  ein  selbständiger  bundesunmittelbarer  Träger  der  Sozialver-
 sicherung mit Selbstverwaltung.

 Diese  Behörden  unterstehen  der  Rechtsaufsicht  des  Bundesversicherungsamtes.
 Die  Rechtsaufsicht  über  die  Bayerische  Versorgungskammer  Bühnen-  und
 Orchesterversorgung  wird  im  Wege  der  Organleihe  vom  Bayerischen  Staats-
 ministerium  des  Innern  ausgeübt.  Daher  entfallen  für  die  vorgenannten  Einrich-
 tungen die Antworten zu den Fragen 43 bis 50.
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Es  wird  darauf  hingewiesen,  dass  das  Presse-  und  Informationsamt  der  Bundes-
 regierung  (BPA)  eine  selbständige  oberste  Bundesbehörde  ist,  die  keinem  Bun-
 desministerium  als  Geschäftsbereichsbehörde  zugeordnet  ist.  Das  BPA  ist  auch
 keine  Geschäftsbereichsbehörde  oder  nachgeordnete  Behörde  des  Bundes-
 kanzleramtes.  Daher  entfallen  die  Antworten  zu  den  Fragen  78  bis  84,  soweit
 sie sich auf das BPA beziehen.

 Da  es  im  Geschäftsbereich  des  Bundesministeriums  für  wirtschaftliche  Zusam-
 menarbeit  und  Entwicklung  keine  nachgeordneten  Behörden  gibt,  entfallen  die
 Antworten zu den Fragen 106 bis 112.

 Die  Antworten  zu  den  Fragen  82  bis  84  sind,  soweit  sie  sich  auf  den  Bundes-
 nachrichtendienst  (BND)  beziehen,  nicht  veröffentlichungsfähig.  Die  Antwor-
 ten werden daher gesondert an die Geheimschutzstelle übermittelt.*

 Die  Bundesanstalt  Deutsche  Nationalbibliothek  (bundesunmittelbare  Anstalt
 des  öffentlichen  Rechts)  und  die  Bundesstiftung  zur  Aufarbeitung  der  SED-
 Diktatur  (bundesunmittelbare  Stiftung  des  öffentlichen  Rechts)  sind  keine
 nachgeordneten  Behörden  des  Beauftragten  der  Bundesregierung  für  Kultur
 und  Medien.  Daher  entfallen  die  Antworten  zu  den  Fragen  85  bis  91  für  diese
 Behörden.

 Es  wird  darauf  hingewiesen,  dass  es  sich  sowohl  bei  der  Bundesakademie  für
 öffentliche  Verwaltung  (BAköV)  als  auch  beim  Bundesbeauftragten  für  den
 Datenschutz  und  die  Informationsfreiheit  (BfDI)  nicht  um  Behörden  des  Ge-
 schäftsbereichs  des  Bundesministeriums  des  Innern  (BMI),  sondern  vielmehr
 um organisatorisch dem BMI zugehörige Stellen handelt.

 Es  wird  darauf  hingewiesen,  dass  das  Bundesministerium  für  Bildung  und
 Forschung  über  keine  nachgeordneten  Behörden  i.  e.  S.  verfügt.  Das  Bundes-
 institut  für  Bildung  (BIBB)  ist  eine  bundesunmittelbare  Behörde  öffentlichen
 Rechts.

 Die  Beauftragte  der  Bundesregierung  für  Migration,  Flüchtlinge  und  Integra-
 tion  ist  in  die  Organisationsstruktur  des  Bundeskanzleramtes  eingebunden  und
 nicht als eigenständige Behörde eingerichtet.

 *  Das  Bundesministerium  für  Familie,  Senioren,  Frauen  und  Jugend  hat  die  Antwort  als  „VS  –  Nur  für

 den Dienstgebrauch“ eingestuft.

 Die  Antwort  ist  in  der  Geheimschutzstelle  des  Deutschen  Bundestages  hinterlegt  und  kann  dort  nach

 Maßgabe der Geheimschutzordnung eingesehen werden.
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1.  Welche  der  im  Folgenden  aufgelisteten  nachgeordneten  Behörden  des
 Bundesministeriums  des  Innern  haben  das  Auditierungsverfahren  bereits
 durchlaufen:

 –  Bundesakademie für öffentliche Verwaltung (BAköV)

 –  Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)

 –  Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK)

 –  Bundesanstalt  für  den  Digitalfunk  der  Behörden  und  Organisationen
 mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS)

 –  Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern (BeschA)

 –  Der  Bundesbeauftragte  für  den  Datenschutz  und  die  Informationsfrei-
 heit (BfDI)

 –  Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV)

 –  Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB)

 –  Bundesinstitut für Sportwissenschaft (BISp)

 –  Bundeskriminalamt (BKA)

 –  Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG)

 –  Bundeszentrale für politische Bildung (BpB)

 –  Bundespolizei (BPOL)

 –  Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)

 –  Bundesverwaltungsamt (BVA)

 –  Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung (FH Bund)

 –  Statistisches Bundesamt (StBA)

 –  Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW)?

 2.  Aus  welchem  Grund  haben  Behörden,  die  ein  solches  Verfahren  noch  nicht
 durchlaufen haben, dies bisher noch nicht getan?

 3.  Wurden  in  diesen  Behörden  anderweitige  Maßnahmen  zur  Förderung  der
 Vereinbarkeit von Beruf und Familie ergriffen?

 Wenn ja, welche?

 4.  Wann  beabsichtigen  diese  Behörden,  das  Auditierungsverfahren  zu  durch-
 laufen?

 5.  Wie  viele  Führungspositionen  sind  in  den  jeweiligen  Behörden  mit  Frauen
 besetzt?

 6.  Wie  hoch  ist  die  Inanspruchnahme  der  Elternzeit  bei  Männern  und  Frauen
 (in Monaten) in den jeweiligen Behörden?

 7.  Wie  viele  Männer  und  Frauen  werden  in  den  jeweiligen  Behörden  in  Teil-
 zeit beschäftigt?

 Die  Antworten  zu  den  Fragen  1  bis  7  sind  der  Anlage  I  (Geschäftsbereich  des
 Bundesministerium des Innern) zu entnehmen.
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8.  Welche  nachgeordneten  Dienststellen  des  Bundesministeriums  der  Justiz
 haben das Auditierungsverfahren bereits durchlaufen, insbesondere

 –  der Bundesgerichtshof

 –  das Bundesverwaltungsgericht

 –  der Bundesfinanzhof

 –  der Generalbundesanwalt

 –  das Bundespatentgericht und

 –  das Deutsche Patent- und Markenamt?

 9.  Aus  welchem  Grund  haben  Behörden,  die  ein  solches  Verfahren  noch
 nicht durchlaufen haben, dies noch nicht getan?

 10.  Wurden  in  diesen  Behörden  anderweitige  Maßnahmen  zur  Förderung  der
 Vereinbarkeit von Beruf und Familie ergriffen?

 11.  Wann  beabsichtigen  diese  Behörden,  das  Auditierungsverfahren  zu
 durchlaufen?

 12.  Wie  viele  Führungspositionen  sind  in  den  jeweiligen  Behörden  mit
 Frauen besetzt?

 13.  Wie  hoch  ist  die  Inanspruchnahme  der  Elternzeit  bei  Männern  und
 Frauen (in Monaten) in den jeweiligen Behörden?

 14.  Wie  viele  Männer  und  Frauen  werden  in  den  jeweiligen  Behörden  in  Teil-
 zeit beschäftigt?

 Die  Antworten  zu  den  Fragen  8  bis  14  sind  der  Anlage  II  (Geschäftsbereich  des
 Bundesministeriums der Justiz) zu entnehmen.

 15.  Welche  der  im  Folgenden  aufgelisteten  nachgeordneten  Behörden  des
 Bundesministeriums  für  Gesundheit  haben  das  Auditierungsverfahren  be-
 reits durchlaufen:

 –  Bundesamt für Justiz (BfJ)

 –  Robert Koch-Institut (RKI)

 –  Paul-Ehrlich-Institut (PEI)

 –  Deutsches  Institut  für  Medizinische  Dokumentation  und  Information
 (DIMDI)

 –  Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)

 –  Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)?

 16.  Aus  welchem  Grund  haben  Behörden,  die  ein  solches  Verfahren  noch
 nicht durchlaufen haben, dies noch nicht getan?

 17.  Wurden  in  diesen  Behörden  anderweitige  Maßnahmen  zur  Förderung  der
 Vereinbarkeit von Beruf und Familie ergriffen?

 18.  Wann  beabsichtigen  diese  Behörden,  das  Auditierungsverfahren  zu
 durchlaufen?

 19.  Wie  viele  Führungspositionen  sind  in  den  jeweiligen  Behörden  mit
 Frauen besetzt?
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20.  Wie  hoch  ist  die  Inanspruchnahme  der  Elternzeit  bei  Männern  und
 Frauen (in Monaten) in den jeweiligen Behörden?

 21.  Wie  viele  Männer  und  Frauen  werden  in  den  jeweiligen  Behörden  in  Teil-
 zeit beschäftigt?

 Die  Antworten  zu  den  Fragen  15  bis  21  sind  der  Anlage  III  (Geschäftsbereich
 des Bundesministeriums für Gesundheit) zu entnehmen.

 22.  Welche  der  im  Folgenden  aufgelisteten  nachgeordneten  Behörden  des
 Bundesministeriums  für  Familie,  Senioren,  Frauen  und  Jugend  haben  das
 Auditierungsverfahren bereits durchlaufen:

 –  Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM)

 –  Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben
 (BAFzA)?

 23.  Aus  welchem  Grund  haben  Behörden,  die  ein  solches  Verfahren  noch
 nicht durchlaufen haben, dies noch nicht getan?

 24.  Wurden  in  diesen  Behörden  anderweitige  Maßnahmen  zur  Förderung  der
 Vereinbarkeit von Beruf und Familie ergriffen?

 25.  Wann  beabsichtigen  diese  Behörden,  das  Auditierungsverfahren  zu
 durchlaufen?

 26.  Wie  viele  Führungspositionen  sind  in  den  jeweiligen  Behörden  mit
 Frauen besetzt?

 27.  Wie  hoch  ist  die  Inanspruchnahme  der  Elternzeit  bei  Männern  und
 Frauen (in Monaten) in den jeweiligen Behörden?

 28.  Wie  viele  Männer  und  Frauen  werden  in  den  jeweiligen  Behörden  in  Teil-
 zeit beschäftigt?

 Die  Antworten  zu  den  Fragen  22  bis  28  sind  der  Anlage  IV  (Geschäftsbereich
 des  Bundesministeriums  für  Familie,  Senioren,  Frauen  und  Jugend)  zu  entneh-
 men.

 29.  Welche  der  im  Folgenden  aufgelisteten  nachgeordneten  Behörden  des
 Bundesministeriums  der  Finanzen  haben  das  Auditierungsverfahren  be-
 reits durchlaufen:

 –  Bundeszentralamt für Steuern (BZSt)

 –  Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen
 (BADV)

 –  Bundesausgleichsamt (BAA)

 –  Zentrum für Informationsverarbeitung und Informationstechnik
 (ZIVIT)

 –  Bildungs-  und  Wissenschaftszentrum  der  Bundesfinanzverwaltung
 (BWZ)

 –  Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (BfB)

 –  5 Bundesfinanzdirektionen

 –  Zollkriminalamt (ZKA)

 –  43 Hauptzollämter

 –  8 Zollfahndungsämter
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–  Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

 –  Sonderfonds  für  Finanzmarktstabilisierung  (SoFFin)/Bundesanstalt
 für Finanzmarktstabilisierung (FMSA)

 –  Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA)

 –  Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS)

 –  Bundesanstalt  für  Post  und  Telekommunikation  Deutsche  Bundespost
 (BAnst PT)

 –  Museumsstiftung Post und Telekommunikation (MusStiftPT)

 –  Unfallkasse Post und Telekom (UK  PT)?

 30.  Aus  welchem  Grund  haben  Behörden,  die  ein  solches  Verfahren  noch
 nicht durchlaufen haben, dies noch nicht getan?

 31.  Wurden  in  diesen  Behörden  anderweitige  Maßnahmen  zur  Förderung  der
 Vereinbarkeit von Beruf und Familie ergriffen?

 32.  Wann  beabsichtigen  diese  Behörden,  das  Auditierungsverfahren  zu
 durchlaufen?

 33.  Wie  viele  Führungspositionen  sind  in  den  jeweiligen  Behörden  mit
 Frauen besetzt?

 34.  Wie  hoch  ist  die  Inanspruchnahme  der  Elternzeit  bei  Männern  und
 Frauen (in Monaten) in den jeweiligen Behörden?

 35.  Wie  viele  Männer  und  Frauen  werden  in  den  jeweiligen  Behörden  in  Teil-
 zeit beschäftigt?

 Die  Antworten  zu  den  Fragen  29  bis  35  sind  der  Anlage  V  (Geschäftsbereich
 des Bundesministeriums der Finanzen) zu entnehmen.

 36.  Welche  der  im  Folgenden  aufgelisteten  nachgeordneten  Behörden  des
 Bundesministeriums  für  Ernährung,  Landwirtschaft  und  Verbraucher-
 schutz haben das Auditierungsverfahren bereits durchlaufen:

 –  Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

 –  Bundessortenamt (BSA)

 –  Julius  Kühn-Institut  –  Bundesforschungsinstitut  für  Kulturpflanzen
 (JKI)

 –  Friedrich-Loeffler-Institut,  Bundesforschungsinstitut  für  Tiergesund-
 heit (FLI)

 –  Max  Rubner-Institut  (MRI),  Bundesforschungsinstitut  für  Ernährung
 und Lebensmittel

 –  Johann  Heinrich  von  Thünen-Institut  (vTI),  Bundesforschungsinstitut
 für Ländliche Räume, Wald und Fischerei?

 37.  Aus  welchem  Grund  haben  Behörden,  die  ein  solches  Verfahren  noch
 nicht durchlaufen haben, dies noch nicht getan?

 38.  Wurden  in  diesen  Behörden  anderweitige  Maßnahmen  zur  Förderung  der
 Vereinbarkeit von Beruf und Familie ergriffen?

 39.  Wann  beabsichtigen  diese  Behörden,  das  Auditierungsverfahren  zu
 durchlaufen?
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40.  Wie  viele  Führungspositionen  sind  in  den  jeweiligen  Behörden  mit
 Frauen besetzt?

 41.  Wie  hoch  ist  die  Inanspruchnahme  der  Elternzeit  bei  Männern  und
 Frauen (in Monaten) in den jeweiligen Behörden?

 42.  Wie  viele  Männer  und  Frauen  werden  in  den  jeweiligen  Behörden  in  Teil-
 zeit beschäftigt?

 Die  Antworten  zu  den  Fragen  36  bis  42  sind  der  Anlage  VI  (Geschäftsbereich
 des  Bundesministeriums  für  Ernährung,  Landwirtschaft  und  Verbraucherschutz)
 zu entnehmen.

 43.  Welche  der  im  Folgenden  aufgelisteten  nachgeordneten  Behörden  des
 Bundesministeriums  für  Arbeit  und  Soziales  haben  das  Auditierungsver-
 fahren bereits durchlaufen:

 –  Bundesarbeitsgericht (BAG)

 –  Bundessozialgericht (BSG)

 –  Bundesversicherungsamt (BVA)

 –  Unfallkasse des Bundes (UK-Bund)

 –  Künstlersozialkasse (KSK)

 –  Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.  V. (DGUV)

 –  Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund)

 –  Deutsche Rentenversicherung Knappschaft- Bahn-See (DRV KBS)

 –  Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung
 (LSV-SpV)

 –  Zusatzversorgungskasse  und  Zusatzversorgungswerk  für  Arbeitneh-
 mer in der Land- und Forstwirtschaft (ZLA/ZLF)

 –  Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)

 –  Bundesagentur für Arbeit (BA)

 –  Bayerische Versorgungskammer Bühnen- und Orchesterversorgung?

 44.  Aus  welchem  Grund  haben  Behörden,  die  ein  solches  Verfahren  noch
 nicht durchlaufen haben, dies noch nicht getan?

 45.  Wurden  in  diesen  Behörden  anderweitige  Maßnahmen  zur  Förderung  der
 Vereinbarkeit von Beruf und Familie ergriffen?

 46.  Wann  beabsichtigen  diese  Behörden,  das  Auditierungsverfahren  zu
 durchlaufen?

 47.  Wie  viele  Führungspositionen  sind  in  den  jeweiligen  Behörden  mit
 Frauen besetzt?

 48.  Wie  hoch  ist  die  Inanspruchnahme  der  Elternzeit  bei  Männern  und
 Frauen (in Monaten) in den jeweiligen Behörden?

 49.  Wie  viele  Männer  und  Frauen  werden  in  den  jeweiligen  Behörden  in  Teil-
 zeit beschäftigt?

 Die  Antworten  zu  den  Fragen  43  bis  49  sind  der  Anlage  VII  (Geschäftsbereich
 des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales) zu entnehmen.
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50.  Welche  der  im  Folgenden  aufgelisteten  nachgeordneten  Behörden  des
 Bundesministeriums  für  Verkehr,  Bau  und  Stadtentwicklung  haben  das
 Auditierungsverfahren bereits durchlaufen:

 –  Aufsicht über Flugsicherungsorganisationen

 –  Bundesamt für Güterverkehr (BAG)

 –  Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt)

 –  Bundesanstalt für Wasserbau (BAW)

 –  Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR)

 –  Bundeseisenbahnvermögen (BEV)

 –  Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG)

 –  Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH)

 –  Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU)

 –  Deutscher Wetterdienst (DWD)

 –  Eisenbahn-Bundesamt (EBA)

 –  Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

 –  Luftfahrt-Bundesamt (LBA)

 –  Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV)?

 51.  Aus  welchem  Grund  haben  Behörden,  die  ein  solches  Verfahren  noch
 nicht durchlaufen haben, dies noch nicht getan?

 52.  Wurden  in  diesen  Behörden  anderweitige  Maßnahmen  zur  Förderung  der
 Vereinbarkeit von Beruf und Familie ergriffen?

 53.  Wann  beabsichtigen  diese  Behörden,  das  Auditierungsverfahren  zu
 durchlaufen?

 54.  Wie  viele  Führungspositionen  sind  in  den  jeweiligen  Behörden  mit
 Frauen besetzt?

 55.  Wie  hoch  ist  die  Inanspruchnahme  der  Elternzeit  bei  Männern  und
 Frauen (in Monaten) in den jeweiligen Behörden?

 56.  Wie  viele  Männer  und  Frauen  werden  in  den  jeweiligen  Behörden  in  Teil-
 zeit beschäftigt?

 Die  Antworten  zu  den  Fragen  50  bis  56  sind  der  Anlage  VIII  (Geschäftsbereich
 des  Bundesministeriums  für  Verkehr,  Bau  und  Stadtentwicklung)  zu  entnehmen.

 57.  Welche  der  im  Folgenden  aufgelisteten  nachgeordneten  Behörden  des
 Bundesministeriums  für  Wirtschaft  und  Technologie  haben  das  Auditie-
 rungsverfahren bereits durchlaufen:

 –  Bundeskartellamt (BKartA)

 –  Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

 –  Bundesnetzagentur (BNetzA)

 –  Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)

 –  Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)?

 58.  Aus  welchem  Grund  haben  Behörden,  die  ein  solches  Verfahren  noch
 nicht durchlaufen haben, dies noch nicht getan?
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59.  Wurden  in  diesen  Behörden  anderweitige  Maßnahmen  zur  Förderung  der
 Vereinbarkeit von Beruf und Familie ergriffen?

 60.  Wann  beabsichtigen  diese  Behörden,  das  Auditierungsverfahren  zu
 durchlaufen?

 61.  Wie  viele  Führungspositionen  sind  in  den  jeweiligen  Behörden  mit
 Frauen besetzt?

 62.  Wie  hoch  ist  die  Inanspruchnahme  der  Elternzeit  bei  Männern  und
 Frauen (in Monaten) in den jeweiligen Behörden?

 63.  Wie  viele  Männer  und  Frauen  werden  in  den  jeweiligen  Behörden  in  Teil-
 zeit beschäftigt?

 Die  Antworten  zu  den  Fragen  57  bis  63  sind  der  Anlage  IX  (Geschäftsbereich
 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie) zu entnehmen.

 64.  Welche  der  im  Folgenden  aufgelisteten  nachgeordneten  Behörden  des
 Bundesministeriums  für  Umwelt,  Naturschutz  und  Reaktorsicherheit  ha-
 ben das Auditierungsverfahren bereits durchlaufen:

 –  Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)

 –  Umweltbundesamt (UBA)

 –  Bundesamt für Naturschutz (BfN)

 –  Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)

 –  Bundesamt für Strahlenschutz (BfS)?

 65.  Aus  welchem  Grund  haben  Behörden,  die  ein  solches  Verfahren  noch
 nicht durchlaufen haben, dies noch nicht getan?

 66.  Wurden  in  diesen  Behörden  anderweitige  Maßnahmen  zur  Förderung  der
 Vereinbarkeit von Beruf und Familie ergriffen?

 67.  Wann  beabsichtigen  diese  Behörden,  das  Auditierungsverfahren  zu
 durchlaufen?

 68.  Wie  viele  Führungspositionen  sind  in  den  jeweiligen  Behörden  mit
 Frauen besetzt?

 69.  Wie  hoch  ist  die  Inanspruchnahme  der  Elternzeit  bei  Männern  und
 Frauen (in Monaten) in den jeweiligen Behörden?

 70.  Wie  viele  Männer  und  Frauen  werden  in  den  jeweiligen  Behörden  in  Teil-
 zeit beschäftigt?

 Die  Antworten  zu  den  Fragen  64  bis  70  sind  der  Anlage  X  (Geschäftsbereich
 des  Bundesministeriums  für  Umwelt,  Naturschutz  und  Reaktorsicherheit)  zu
 entnehmen.

 71.  Welche  der  nachgeordneten  Behörden  des  Bundesministeriums  für  Bil-
 dung  und  Forschung,  insbesondere  das  Bundesinstitut  für  Berufsbildung
 (BiBB), haben das Auditierungsverfahren bereits durchlaufen?

 72.  Aus  welchem  Grund  haben  Behörden,  die  ein  solches  Verfahren  noch
 nicht durchlaufen haben, dies noch nicht getan?
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73.  Wurden  in  diesen  Behörden  anderweitige  Maßnahmen  zur  Förderung  der
 Vereinbarkeit von Beruf und Familie ergriffen?

 74.  Wann  beabsichtigen  diese  Behörden,  das  Auditierungsverfahren  zu
 durchlaufen?

 75.  Wie  viele  Führungspositionen  sind  in  den  jeweiligen  Behörden  mit
 Frauen besetzt?

 76.  Wie  hoch  ist  die  Inanspruchnahme  der  Elternzeit  bei  Männern  und
 Frauen (in Monaten) in den jeweiligen Behörden?

 77.  Wie  viele  Männer  und  Frauen  werden  in  den  jeweiligen  Behörden  in  Teil-
 zeit beschäftigt?

 Die  Antworten  zu  den  Fragen  71  bis  77  sind  der  Anlage  XI  (Geschäftsbereich
 des Bundesministeriums für Bildung und Forschung) zu entnehmen.

 78.  Welche  der  im  Folgenden  aufgelisteten  nachgeordneten  Behörden  des
 Bundeskanzleramtes  haben  das  Auditierungsverfahren  bereits  durchlau-
 fen:

 –  Bundesnachrichtendienst (BND)

 –  Presse- und Informationsamt der Bundesregierung

 –  Die  Beauftragte  der  Bundesregierung  für  Migration,  Flüchtlinge  und
 Integration?

 79.  Aus  welchem  Grund  haben  Behörden,  die  ein  solches  Verfahren  noch
 nicht durchlaufen haben, dies noch nicht getan?

 80.  Wurden  in  diesen  Behörden  anderweitige  Maßnahmen  zur  Förderung  der
 Vereinbarkeit von Beruf und Familie ergriffen?

 81.  Wann  beabsichtigen  diese  Behörden,  das  Auditierungsverfahren  zu
 durchlaufen?

 82.  Wie  viele  Führungspositionen  sind  in  den  jeweiligen  Behörden  mit
 Frauen besetzt?

 83.  Wie  hoch  ist  die  Inanspruchnahme  der  Elternzeit  bei  Männern  und
 Frauen (in Monaten) in den jeweiligen Behörden?

 84.  Wie  viele  Männer  und  Frauen  werden  in  den  jeweiligen  Behörden  in  Teil-
 zeit beschäftigt?

 Die  Antworten  zu  den  Fragen  78  bis  84  sind  der  Anlage  XII  (Geschäftsbereich
 des Bundeskanzleramtes) zu entnehmen.

 Die  Antworten  zu  den  Fragen  82  bis  84  sind,  soweit  sie  sich  auf  den  Bundes-
 nachrichtendienst  (BND)  beziehen,  nicht  veröffentlichungsfähig.  Diese  An-
 gaben  sind  als  „Verschlusssache  –  Nur  für  den  Dienstgebrauch“  eingestuft  und
 nicht  zur  Veröffentlichung  bestimmt.  Eine  Veröffentlichung  der  Antworten
 würde  spezifische  Informationen  zur  Tätigkeit  des  BND  einem  nicht  eingrenz-
 baren  Personenkreis  –  auch  der  Bundesrepublik  Deutschland  möglicherweise
 gegnerisch  gesinnten  Kräften  –  nicht  nur  im  Inland,  sondern  auch  im  Ausland
 zugänglich machen.
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Daher  muss  bei  der  Beantwortung  dieser  Anfrage  eine  Abwägung  der  ver-
 fassungsrechtlich  garantierten  Informationsrechte  des  Deutschen  Bundestages
 und  seiner  Abgeordneten  einerseits  mit  den  dargestellten  negativen  Folgen  für
 die  künftige  Arbeitsfähigkeit  und  Aufgabenerfüllung  des  BND  sowie  der  daraus
 resultierenden  Beeinträchtigung  der  Sicherheit  der  Bundesrepublik  Deutschland
 und  der  Gefährdung  für  die  Mitarbeiter  des  BND  andererseits  erfolgen.  Bezogen
 auf  die  vorliegende  Frage  führt  die  gebotene  Abwägung  zum  Vorrang  der
 Geheimhaltungsinteressen.  Die  Geheimhaltungswürdigkeit  und  -bedürftigkeit
 spiegelt  sich  in  §  5  der  Gleichstellungsstatistikverordnung  (GleiStaV)  wider.
 Danach  ist  der  BND  hinsichtlich  der  Beantwortung  der  Fragen  82  bis  84  (vgl.
 §  1  Absatz  1  Nummer  2  und  4  GleiStatV)  ausgenommen.  Die  Antworten  wer-
 den daher gesondert an die Geheimschutzstelle übermittelt.*

 85.  Welche  der  im  Folgenden  aufgelisteten  nachgeordneten  Behörden  des
 Beauftragten  der  Bundesregierung  für  Kultur  und  Medien  haben  das
 Auditierungsverfahren bereits durchlaufen:

 –  das Bundesarchiv

 –  Bundesinstitut  für  Kultur  und  Geschichte  der  Deutschen  im  östlichen
 Europa (BKGE)

 –  Der  Bundesbeauftragte  für  die  Unterlagen  des  Staatssicherheitsdiens-
 tes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (BStU)

 –  Deutsche Nationalbibliothek (DNB)

 –  Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur?

 86.  Aus  welchem  Grund  haben  Behörden,  die  ein  solches  Verfahren  noch
 nicht durchlaufen haben, dies noch nicht getan?

 87.  Wurden  in  diesen  Behörden  anderweitige  Maßnahmen  zur  Förderung  der
 Vereinbarkeit von Beruf und Familie ergriffen?

 88.  Wann  beabsichtigen  diese  Behörden,  das  Auditierungsverfahren  zu
 durchlaufen?

 89.  Wie  viele  Führungspositionen  sind  in  den  jeweiligen  Behörden  mit
 Frauen besetzt?

 90.  Wie  hoch  ist  die  Inanspruchnahme  der  Elternzeit  bei  Männern  und
 Frauen (in Monaten) in den jeweiligen Behörden?

 91.  Wie  viele  Männer  und  Frauen  werden  in  den  jeweiligen  Behörden  in  Teil-
 zeit beschäftigt?

 Die  Antworten  zu  den  Fragen  85  bis  91  sind  der  Anlage  XIII  (Geschäftsbereich
 des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien) zu entnehmen.

 92.  Welche  der  im  Folgenden  aufgelisteten  nachgeordneten  Behörden  des
 Bundesministeriums  der  Verteidigung  haben  das  Auditierungsverfahren
 bereits durchlaufen:

 –  Bundesamt für Wehrverwaltung (BAWV)

 –  Wehrbereichsverwaltungen

 *  Das  Bundesministerium  für  Familie,  Senioren,  Frauen  und  Jugend  hat  die  Antwort  als  „VS  –  Nur  für

 den Dienstgebrauch“ eingestuft.

 Die  Antwort  ist  in  der  Geheimschutzstelle  des  Deutschen  Bundestages  hinterlegt  und  kann  dort  nach

 Maßgabe der Geheimschutzordnung eingesehen werden.
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–  Bundeswehr-Dienstleistungszentren

 –  Bundessprachenamt (BSprA)

 –  Bundesamt  für  Informationsmanagement  und  Informationstechnik
 der Bundeswehr (IT-AmtBw)?

 93.  Aus  welchem  Grund  haben  Behörden,  die  ein  solches  Verfahren  noch
 nicht durchlaufen haben, dies noch nicht getan?

 94.  Wurden  in  diesen  Behörden  anderweitige  Maßnahmen  zur  Förderung
 der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ergriffen?

 95.  Wann  beabsichtigen  diese  Behörden,  das  Auditierungsverfahren  zu
 durchlaufen?

 96.  Wie  viele  Führungspositionen  sind  in  den  jeweiligen  Behörden  mit
 Frauen besetzt?

 97.  Wie  hoch  ist  die  Inanspruchnahme  der  Elternzeit  bei  Männern  und
 Frauen (in Monaten) in den jeweiligen Behörden?

 98.  Wie  viele  Männer  und  Frauen  werden  in  den  jeweiligen  Behörden  in
 Teilzeit beschäftigt?

 Die  Antworten  zu  den  Fragen  92  bis  98  sind  der  Anlage  XIV  (Geschäftsbereich
 des Bundesministeriums der Verteidigung) zu entnehmen.

 99.  Welche  der  nachgeordneten  Behörden  des  Auswärtigen  Amts,  inbeson-
 dere  das  Deutsche  Archäologische  Institut  (DAI),  haben  das  Auditie-
 rungsverfahren bereits durchlaufen?

 100.  Aus  welchem  Grund  haben  Behörden,  die  ein  solches  Verfahren  noch
 nicht durchlaufen haben, dies noch nicht getan?

 101.  Wurden  in  diesen  Behörden  anderweitige  Maßnahmen  zur  Förderung
 der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ergriffen?

 102.  Wann  beabsichtigen  diese  Behörden,  das  Auditierungsverfahren  zu
 durchlaufen?

 103.  Wie  viele  Führungspositionen  sind  in  den  jeweiligen  Behörden  mit
 Frauen besetzt?

 104.  Wie  hoch  ist  die  Inanspruchnahme  der  Elternzeit  bei  Männern  und
 Frauen (in Monaten) in den jeweiligen Behörden?

 105.  Wie  viele  Männer  und  Frauen  werden  in  den  jeweiligen  Behörden  in
 Teilzeit beschäftigt?

 Die  Antworten  zu  den  Fragen  99  bis  105  sind  der  Anlage  XV  (Geschäftsbereich
 des Auswärtigen Amts) zu entnehmen.
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106.  Welche  nachgeordneten  Behörden  des  Bundesministeriums  für  wirt-
 schaftliche  Zusammenarbeit  und  Entwicklung  haben  das  Auditierungs-
 verfahren bereits durchlaufen?

 107.  Aus  welchem  Grund  haben  Behörden,  die  ein  solches  Verfahren  noch
 nicht durchlaufen haben, dies noch nicht getan?

 108.  Wurden  in  diesen  Behörden  anderweitige  Maßnahmen  zur  Förderung
 der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ergriffen?

 109.  Wann  beabsichtigen  diese  Behörden,  das  Auditierungsverfahren  zu
 durchlaufen?

 110.  Wie  viele  Führungspositionen  sind  in  den  jeweiligen  Behörden  mit
 Frauen besetzt?

 111.  Wie  hoch  ist  die  Inanspruchnahme  der  Elternzeit  bei  Männern  und
 Frauen (in Monaten) in den jeweiligen Behörden?

 112.  Wie  viele  Männer  und  Frauen  werden  in  den  jeweiligen  Behörden  in
 Teilzeit beschäftigt?

 Entfällt.
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